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Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung und der Krankenpflege-Leistungsverord­

nung {Zulassung der Podologinnen und Podologen als Leistungserbringer im Rahmen der obligato­

rischen Krankenpflegeversicherung [OKP]; Spitalkostenbeitrag); Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 12. Juni 2020 unterbreitet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) den Kantonsre­

gierungen einen Entwurf zur Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV; 

SR 832.102) und der Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversi­

cherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung [KLV]; SR 832.112.31) zur Stellungnahme. 

Der Regierungsrat des Kantons Uri anerkennt, dass der Bund die medizinische Versorgung von Pati­

entinnen und Patienten mit Diabetes verbessern will. Gleichzeitig ist er jedoch der Meinung, dass die 

Behandlung von Diabetikerinnen und Diabetikern bereits heute ausreichend geregelt ist. Denn die 

medizinische Fusspflege wird heute durch ausgebildete Pflegefachpersonen und flächendeckend in 

Spitälern, Pflegeheimen und zuhause durch die Spitex ausgeführt. 

Zudem zeigt sich der Regierungsrat besorgt über die steigenden Kosten in der obligatorischen Kran­

kenpflegeversicherung und die dadurch steigenden Krankenkassenprämien. Die eingeleiteten Kos­

tendämpfungsmassnahmen des Bundesrats haben bisher wenig Wirkung gezeigt. Daher ist es zurzeit 

nicht angezeigt, dass eine neue Berufsgruppe Leistungen über die obligatorische Krankenpflegeversi­

cherung abrechnen kann. Nicht zuletzt auch weil diese Leistungen bereits heute durch Pflegefachper­

sonen erbracht werden. Dies würde unweigerlich zu einer Mengen- und Kostenausweitung führen. 
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme. 

Altdorf, 29 . September 2020 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Landammann Der Kanzleidirektor 


